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EINFÜHRUNG

Frans Timmermans, Erster Vizepräsident der Kommission:
„Die heutige Welt steht vor komplexen politischen Herausforderungen. Mehr denn je brauchen wir die 
Gewissheit, dass unsere Politik auf Fakten und Erkenntnissen basiert und mit größter Transparenz sowie 
lückenloser Rechenschaftslegung einhergeht. Mit der Agenda für bessere Rechtsetzung der Europäischen 
Kommission besitzen wir und unsere Interessenträger alle Mittel, um dieses Ziel zu erreichen.“

Die Kommission arbeitet entschlossen an neuen Regeln, die ein Minimum an 
Regulierungskosten mit einem Maximum an Nutzen verbinden. Dazu werden mit 
Folgenabschätzungen Kosten und Nutzen der Rechtsvorschriften veranschlagt, 
und bevor sie neue Vorschläge ausarbeitet, evaluiert die Kommission Effizienz und 
Wirksamkeit der bestehenden rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen.

Während gewisse Kosten für das Erreichen unserer Ziele unumgänglich sind, 
können andere eingespart werden, indem die dem geltenden Recht entsprechenden 
Tätigkeiten vereinfacht, intelligenter konzipiert oder ganz gestrichen werden.

Mit dem REFIT-Programm wird seit 2017 für jeden Kommissionsvorschlag 
zur Modernisierung geltender Rechtsvorschriften das Vereinfachungs- und 
Kostensenkungspotenzial ermittelt. Die aus dieser Arbeit entwickelten Initiativen sind 
den Jahresarbeitsprogrammen der Europäischen Kommission zu entnehmen und 
können im REFIT-Anzeiger verfolgt werden.

Im Arbeitsprogramm 2018 erweitert die Kommission das REFIT-Portfolio um 
zwölf Vereinfachungsinitiativen in Bereichen wie Rechenschaftspflichten im 
Umweltschutz (Priorität Nr. 1), EU-Fischereikontrollsystem (Priorität Nr. 3), einzige 
Anlaufstelle für maritime Angelegenheiten und transeuropäische Verkehrsnetze 
(Priorität Nr. 4), Verbraucherrecht (Priorität Nr. 7) sowie Personalausweise und 
Rückkehrausweise (Priorität Nr. 8).

Die Kommission konzentriert sich bei ihrer Arbeit für REFIT auf die Sachbereiche, für 
die Unternehmen und andere Interessensträger unverhältnismäßig hohe Kosten 
und Belastungen melden. Dazu sammelt die Kommission die entsprechenden 
Anregungen über das Online-Formular „Bürokratieabbau – Ihre Meinung zählt!“ und 
konsultiert über die REFIT-Plattform hochrangige Sachverständige.

Seit ihrem Bestehen hat die REFIT-Plattform 58 Stellungnahmen zur effizienteren 
Gestaltung von EU-Rechtsvorschriften abgegeben und sich dabei auf mehr als 280 
öffentliche Vorschläge gestützt. Die Kommission ist für ihre Maßnahmen im Anschluss 
an diese Stellungnahmen rechenschaftspflichtig und hat die Rückmeldungen zu 
den Anschlussnahmen, die sie nach den 22 ersten Stellungnahmen getroffen hat, 
im Arbeitsprogramm 2017 niedergelegt. Im Folgenden werden die den nächsten 
36 Stellungnahmen entsprechenden Anschlussmaßnahmen aufgeführt.
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Diese teils schon getroffenen, teils noch in der Planung befindlichen Maßnahmen 
umfassen den besseren Schutz der Privatsphäre bei der elektronischen 
Kommunikation und die Aufwertung der Europäische Bürgerinitiative, einen 
Aktionsplan zur Verbesserung des Europäisches Normungssystems und eine 
Mitteilung über die Gemeinsame Agrarpolitik, die auch die Ergebnisse einer 
umfassenden öffentlichen Konsultation mit über 300 000 Antworteingängen 
berücksichtigt.

REFIT hat Ergebnisse aufzuweisen: In den ersten drei Jahren der Juncker-Kom-
mission wurden dem Rat und dem Parlament mehr als 130 neue Initiativen 
zur Vereinfachung und Verringerung der Regelungslast vorgeschlagen. Bei 
mehr als 80 % aller REFIT-Initiativen werden die Kosten berechnet und bei 
mehr als 60 % der Nutzen der regulatorischen Vorteile geprüft; nach Annahme 
der Kommissionsvorschläge für REFIT-Initiativen durch den Gesetzgeber 
und vollständiger Umsetzung durch die Mitgliedstaaten realisieren Bürger, 
Unternehmen und Behörden bedeutende Einsparungen.

Beispiele sind die Abfallpolitik, wo klare, ehrgeizigere Zielvorgaben für die 
Abfallvermeidung und -verwertung Einsparungen von jährlich 1,3 Mrd. EUR 
ergeben könnten, die Mehrwertsteuer, wo ein Vorschlag, die zentrale Anlaufstelle 
auf Online-Verkäufe auszudehnen und den Unternehmen die Abgabe der 
MwSt.-Erklärung im Mitgliedstaat ihrer Niederlassung zu gestatten, eine 
Verminderung der jährlichen Befolgungskosten um 2,3 Mrd. EUR erbringen dürfte, 
ferner der Finanzsektor, wo aktualisierte Vorschriften für Finanzderivate den 
Unternehmen jährlich schätzungsweise 9,56 Mrd. EUR und das „Zentrale digitale 
Zugangstor“ mehr als 11 Mrd. EUR Einsparungen ermöglichen, und schließlich 
das Tierarzneimittelrecht, wo durch Modernisierung der Rechtsvorschriften 
schätzungsweise 145 Mio. EUR im Jahr einzusparen wären.

Für neun der zehn Kommissionsprioritäten sind im Rahmen des REFIT-
Programms und der laufenden Arbeiten Ergebnisse und Erfolge vorzuweisen, 
die in thematischen Datenblättern zusammengefasst sind. Der entsprechende 
vollständige REFIT-Anzeiger ist online.
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1108
PRIORITÄT Nr. 1: VEREINFACHUNG 
UND LASTENABBAU FÜR 
ARBEITSPLÄTZE, WACHSTUM UND 
INVESTITIONEN

25
PRIORITÄT Nr. 6: VEREINFACHUNG 
UND LASTENABBAU FÜR 
EINE AUSGEWOGENE 
UND FORTSCHRITTLICHE 
HANDELSPOLITIK ZUR 
BEWÄLTIGUNG DER 
GLOBALISIERUNG

27
PRIORITÄT Nr. 7: VEREINFACHUNG 
UND LASTENABBAU 
FÜR DIE WAHRUNG DER 
RECHTSSTAATLICHKEIT UND DIE 
VERNETZUNG DER EUROPÄISCHEN 
JUSTIZSYSTEME

IN
H

AL
T

PRIORITÄT Nr. 2: VEREINFACHUNG 
UND LASTENABBAU IM DIGITALEN 
BINNENMARKT
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14
PRIORITÄT Nr. 3: VEREINFACHUNG 
UND LASTENABBAU FÜR 
DIE ENERGIEUNION UND DIE 
KLIMASCHUTZPOLITIK

16
PRIORITÄT Nr. 4: VEREINFACHUNG 
UND LASTENABBAU FÜR EINEN 
VERTIEFTEN UND GERECHTEREN 
BINNENMARKT

22
PRIORITÄT Nr. 5: VEREINFACHUNG 
UND LASTENABBAU FÜR EINE 
VERTIEFTE UND GERECHTERE 
WIRTSCHAFTS- UND 
WÄHRUNGSUNION

30
PRIORITÄT Nr. 8: VEREINFACHUNG 
UND LASTENABBAU FÜR EINE NEUE 
MIGRATIONSPOLITIK

33
PRIORITÄT Nr. 10: VEREINFACHUNG 
UND LASTENABBAU FÜR EINE 
UNION DES DEMOKRATISCHEN 
WANDELS

Hinweis: Im Bereich der Priorität Nr. 9 – mehr Gewicht auf der internationalen Bühne – 
werden derzeit keine REFIT-Maßnahmen durchgeführt.



Priorität Nr. 1

VEREINFACHUNG UND LASTENABBAU FÜR 
ARBEITSPLÄTZE, WACHSTUM UND INVESTITIONEN

Phil Hogan, EU-Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung:
„Aufgrund der in meinem Amt gewonnenen Erfahrungen stelle ich angesichts 
der zentralen Bedeutung der Landwirtschaft für die aktuelle Politik fest, dass 
eine wirklich zweckgerechte Gemeinsame Agrarpolitik im 21. Jahrhundert nur im 
Wege einer ernsthaften Debatte möglich ist. Zur Vereinfachung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik gehören eine verantwortungsbewusste Steuerung, ein Abbau 
der Verwaltungslasten durch Einsatz neuer Technologien und der Gebrauch 
kosteneffizienter, ergebnisorientierter Instrumente.“

1 Die Folgenabschätzungen für die verschiedenen Initiativen enthalten alle Daten über die jeweiligen Einsparungen und Vorteile.

Die nachhaltige Förderung von Beschäftigung, Wachstum 
und Investitionen ist für ein größeres Wohl der Bürger 
Europas und eine größere Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Durch 
den Abbau unnötiger Kosten und um größtmögliche 
Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung zu 
gewährleisten, hat die Kommission im Rahmen von REFIT 
seit 2015 sieben Vorschläge eingebracht, von denen 
sich vier noch im Gesetzgebungsverfahren befinden. Vier 
weitere Initiativen sind für 2018 geplant, und elf Bereiche 
werden derzeit von der Kommission evaluiert.

Ergebnisse und Leistungen – Beispiele
•  Abfall: Ehrgeizigere Ziele für die Deponierung und 

Verwertung von Abfall werden Nettoeinsparungen 
in Höhe von 1,3 Mrd. EUR pro Jahr ermöglichen. 
Bis 2035 werden Einsparungen in Höhe von bis 
zu 25 Mrd. EUR, 160 000 neue Arbeitsplätze und 
eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 
550 Mio. Tonnen1 erwartet.
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2 Drei Stellungnahmen wurden 2016 und sechs 2017 verabschiedet.

•  Landwirtschaft: Gemeinsame Marktorganisation – 
eine Rationalisierung der hier geltenden 
Regelungen wird für die Wirtschaftsbeteiligten 
und die nationalen Behörden einen Abbau der 
Verwaltungslasten bewirken. Mehr als 200 
geltende Kommissionsverordnungen sollen auf 
40 Durchführungsrechtsakte und delegierte 
Rechtsakte reduziert werden. 22 der entsprechenden 
Rechtsakte wurden bereits angenommen.

Laufende Arbeiten – Beispiele
In Kürze unterbreitet die Kommission eine Mitteilung über 
die Modernisierung und Vereinfachung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP), die in den Vorschlag über die GAP nach 
2020 einfließen wird. Auf der Grundlage ihrer Evaluierung 
der Fischereikontrollverordnung wird die Kommission 
Vereinfachungen des Fischereikontrollsystems vorschlagen. 
Der Rechtsrahmen für die Vermarktungsnormen wird auf 
seine Zweckmäßigkeit geprüft:

•  Bei der Überarbeitung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik für die Zeit nach 2020 wird es darum 
gehen, die Vorschriften zu vereinfachen, die Effizienz 
zu steigern und die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass die GAP in höchstem Maße dazu 
beiträgt, die zehn Kommissionsprioritäten und die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. 
Insgesamt wurden auf der REFIT-Plattform 2016 
und 2017 neun Stellungnahmen2 abgegeben, die 
substanziell zu diesem Prozess beitragen.

•  Die Überarbeitung der Fischereikontrollregelung 
der EU wird zum Beispiel durch Straffung der 
Berichtspflichten, durch Förderung des Gebrauchs 

einheitlicher IT-Anwendungen und durch 
Harmonisierung des Katalogs der schweren Verstöße 
einen Abbau der Verwaltungslasten herbeiführen. 
Der REFIT-Plattform ist bewusst, dass einige 
Bestimmungen des aktuellen Rechtsrahmens einen 
Regelungsaufwand für Unternehmen und Behörden 
darstellen, und hat daher eine verhältnismäßige 
Anwendung der Regelung empfohlen.

•  Mit einer Evaluierung der EU-Vermarktungsnormen 
sollen insbesondere die Kohärenz des einschlägigen 
Rechtsrahmens besser beurteilt und das 
Vereinfachungspotenzial ausfindig gemacht werden. 
Die REFIT-Plattform unterstützt diese Evaluierung 
mit ihrer Empfehlung, die verschiedenen Optionen 
zur Absicherung der Wirksamkeit und Effizienz des 
EU-Regelungsrahmens für Vermarktungsnormen für 
frisches Obst und Gemüse zu prüfen.

•  Ein Vorschlag über die Verwendung gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten soll 
Kosten und Verwaltungslasten für Unternehmen 
und Behörden abbauen, neue Absatzmöglichkeiten 
für Unternehmen der Reparaturbranche und des 
Sekundärvertriebs schaffen und positive soziale 
Wirkungen entfalten – auch für Krankenhäuser 
in der Europäischen Union, die nach 2019 rund 
170 Mio. EUR einsparen würden, da sie weiterhin 
gebrauchte medizinische Geräte weiterverkaufen 
und kaufen können. Mit dem Ausschluss von 
Pfeifenorgeln aus dem Geltungsbereich der Richtlinie 
werden der Verlust von bis zu 90 % der Arbeitsplätze 
in diesem Sektor und der jährliche Verlust von bis zu 
65 Mio. EUR bis 2025 vermieden.
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4 neue von der Kommission 
geplante Initiativen

4 von der Kommission vorgeschlagene, 
noch im Gesetzgebungsverfahren 
befindliche Initiativen

11 in der Evaluierung 
befindliche Bereiche

22
3 angenommene 
Initiativen

REFIT-Initiativen



Übersicht über die von der Kommission im Bereich der Priorität Nr. 1 
ergriffenen Initiativen

Angenommene Initiativen
1. Vereinfachung der Kommissionsverordnungen im Zusammenhang mit der Verordnung über 

eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte (Verordnung über die einheitliche GMO) – 
22 bereits angenommene Rechtsakte 

2. Die Anpassung des Sekundärrechts im Zusammenhang mit der Ökologisierung (Delegierte 
Verordnung (EU) 2017/1155 der Kommission vom 15. Februar 2017 zur Änderung der 
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 639/2014)

3. Durchführungsverordnung von 2016 zur Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) 

Von der Kommission vorgeschlagene, noch im Gesetzgebungsverfahren befindliche Initiativen
1. Kreislaufwirtschaftspaket (überarbeitete Legislativvorschläge zu Abfällen)
2. Neuer, vereinfachter Rechtsrahmen für die technischen Maßnahmen zum Schutz von 

Meerestieren
3. Nachhaltige Bewirtschaftung von Außenflotten (Überarbeitung der geltenden  

Fanggenehmigungsverordnung)
4. Änderungsvorschlag hinsichtlich der für gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 

geltenden Verwendungsbeschränkungen

Geplante Initiativen der Kommission:
1. GAP nach 2020
2. Überarbeitung der Trinkwasserrichtlinie
3. Überarbeitung des Fischereikontrollsystems
4. Durchführungsrechtsakt über ein Standardformat und die Häufigkeit der Berichterstattung im 

Bereich der Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Derzeit evaluierte Bereiche
1. Ökologisierung (dem Klima- und Umweltschutz förderliche Landbewirtschaftungsmethoden im 

Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik)
2. Vermarktungsnormen für Lebensmittel
3. GAP-Maßnahmen für den Weinsektor
4. Vorschriften für staatliche Beihilfen in der Landwirtschaft – Instrumente für staatliche 

Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten
5. POSEI-Programm (Agrarmaßnahmen für die Regionen in äußerster Randlage)
6. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
7. Verordnung (EG) Nr. 166/2006 über ein Europäische Schadstofffreisetzungs-  

und -verbringungsregister
8. Richtlinie über die strategische Umweltprüfung
9. Richtlinie 1999/22/EG über die Haltung von Wildtieren in Zoos
10. Behandlung von kommunalem Abwasser
11. Politischer Rahmen für bilaterale Partnerschaftsabkommen über nachhaltige Fischerei  

mit Drittländern

REFIT-Plattform 

Zur Priorität Nr. 1 gab die REFIT-Plattform 2017 insgesamt 14 Stellungnahmen ab. Gemäß den genannten 
Zielen verabschiedete die Plattform weitere zwei Stellungnahmen im Bereich der Regionalpolitik und eine 
über ihre Wechselbeziehungen mit der Wettbewerbspolitik. Die einschlägigen Ergebnisse der Plattform 
in diesem Bereich werden der Hochrangigen Gruppe zur Vereinfachung der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds vorgelegt. Im Bereich des Umweltschutzes hat die REFIT-Plattform zwei Stellungnahmen 
zum Fracking und zu den besten verfügbaren Technologien (BVT) in der chemischen Industrie und dem 
Zulassungsverfahren von REACH abgegeben. Was das Hydrofracking betrifft, wird das gegenwärtige politische 
Konzept für die unkonventionellen fossilen Brennstoffe spätestens 2019 evaluiert. In Bezug auf die BVT-
Merkblätter wird derzeit im Wege des Sevilla-Prozesses daran gearbeitet, die Überprüfungsverfahren so 
wirksam und effizient wie möglich zu gestalten. 
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Priorität Nr. 2

VEREINFACHUNG UND LASTENABBAU IM  
DIGITALEN BINNENMARKT

Vizepräsident Andrus Ansip, zuständig für den Digitalen Binnenmarkt:
„Ich wünsche mir, dass Online-Plattformen sowie die audiovisuelle und die kreative 
Branche zu Motoren der digitalen Wirtschaft werden. Sie sollten nicht durch 
unnötige Vorschriften ausgebremst werden. Sie brauchen die Sicherheit eines 
modernen und fairen Rechtsrahmens. Diesen haben wir heute vorgestellt.“

Die Anpassung des Binnenmarktrechts der EU für 
das digitale Zeitalter ermöglicht der EU-Wirtschaft3 
jährliche Zuwächse in Höhe von 415 Mrd. EUR und 
Hunderttausende neuer Arbeitsplätze.

Um den Abbau unnötiger Kosten sowie eine 
weitestmögliche Effizienz und Leistungsfähigkeit 
der Rechtsetzung zu gewährleisten, hat die 
Kommission seit 2015 im Rahmen von REFIT sieben 
Vorschläge eingebracht, die sich alle noch im 
Gesetzgebungsverfahren befinden. Für 2018 sind zwei 
Initiativen geplant, und ein Bereich wird derzeit bewertet.

3 Halbzeitüberprüfung der Strategie für den Digitalen Binnenmarkt: https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_de
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7 von der Kommission vorgeschlagene, 
noch im Gesetzgebungsverfahren 
befindliche Initiativen

1 derzeit evaluierter Bereich
10

REFIT-Initiativen

2 von der Kommission geplante Initiativen

Ergebnisse und Leistungen – Beispiele
•  Zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer für 

den grenzüberschreitenden elektronischen 
Handel wird eine zentrale Anlaufstelle für 
Online-Verkäufe an Verbraucher eingerichtet, 
und es wird den Unternehmen gestattet, ihre 
mehrwertsteuerlichen Pflichten für diese Verkäufe in 
ihrem Niederlassungsmitgliedstaat zu erfüllen. Dieser 
Vorschlag dürfte den Unternehmen und insbesondere 
den KMU einen Rückgang der Befolgungskosten von 
schätzungsweise 2,3 Mrd. EUR pro Jahr und den 
Mitgliedstaaten Mehrwertsteuermehreinnahmen in 
Höhe von 7 Mrd. EUR pro Jahr bringen.

•  Die überarbeitete Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste (AVMD-Richtlinie) wird einen 
europäischen Binnenmarkt für audiovisuelle 
Mediendienste schaffen und die derzeitigen 
Regelungen flexibler und einfacher machen. Die 
Vereinfachung des Herkunftslandprinzips im 
Bereich der kommerziellen Kommunikation wird 
den Regulierungsbehörden in der EU Einsparungen 
in Höhe von 5,3 Mio. EUR pro Jahr bringen. Die 
Flexibilitätsspanne der 12-Minuten-Regelung könnte 
einem Fernsehveranstalter wirtschaftliche Vorteile 
bis zu 122 Mio. EUR bringen, die Produktplatzierung 
der EU wirtschaftliche Vorteile bis zu 1,2 Mio. EUR 
pro Jahr und das Sponsoring (verkaufsfördernde 
Hinweise auf Waren oder Dienstleistungen) bis zu 
441 Mio. EUR pro Jahr.

•  Der Rechtsrahmen für die Telekommunikation 
wurde überarbeitet, um mit technischem Fortschritt 
wie zum Beispiel dem 5G mitzuhalten. Die 
Verwaltungskosten aus den Marktüberprüfungen 
könnten um 10 % bis 15 % gesenkt werden, und 
die wirtschaftlichen Vorteile einer schlüssigeren 
Frequenzzuteilung werden auf 146,5 Mrd. EUR pro 
Jahr veranschlagt.

•  Schutz der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation: Der Kommissionsvorschlag 
vom 10. Januar 2017 für eine Überarbeitung der 
Datenschutzvorschriften bei der elektronischen 
Kommunikation ist eine Anschlussmaßnahme zu 
den diesbezüglichen Empfehlungen der REFIT-
Plattform. Die REFIT-Plattform hat einen besseren 
Privatsphärenschutz durch Angleichung an die 
Datenschutz-Grundverordnung empfohlen, um bei 
der Vorschrift über die Einwilligung zum Gebrauch 
von Cookies Ausnahmen zu ermöglichen, solange 
diese die Privatsphäre nicht gefährden, und um 
Probleme der Umsetzung auf nationaler Ebene 
anzugehen sowie den Austausch bewährter Praktiken 
zu erleichtern. 

•  Freier Datenverkehr: Die Kommission hat die 
Empfehlungen der REFIT-Plattform in ihrem am 
13. September 2017 angenommenen Vorschlag 
über den freien Verkehr nicht personenbezogener 
Daten im Digitalen Binnenmarkt berücksichtigt. 
Die REFIT-Plattform hat festgestellt, dass die 
Anforderungen bei der Datenlokalisierung oft nur 
noch zu Altsystemen passen und von der digitalen 
Entwicklung überholt sind. Die Interessenträger 
empfehlen daher der Kommission, eine Verordnung 
zu erlassen, die den freien Datenverkehr in 
der Europäischen Union gewährleistet und 
Datenlokalisierungsmaßnahmen grundsätzlich 
untersagt, das heißt Ausnahmen – wie beispielsweise 
zum Schutz nationaler Sicherheitsinteressen – klar 
definiert. 

Gruppe der Interessenträger der 
REFIT-Plattform für elektronische 
Kommunikation 

Zweck der Prüfung der Vorschriften für „Cookies“ und 
ähnliche Techniken ist es, zukunftssichere Maßnahmen 
zum Schutz der Anwender zu gewährleisten, 
datenschutznahe Technologien zu fördern, die 
Vorschriften für die mittelständischen Unternehmen zu 
vereinfachen und für Instrumente, die keine Gefahr für 
die Privatsphäre darstellen, mehr Flexibilität zu gestatten. 
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Übersicht über die Initiativen der Kommission im Bereich der Priorität Nr. 2

Von der Kommission vorgeschlagene, noch im Gesetzgebungsverfahren befindliche Initiativen
1. ENISA (Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit)
2. Überarbeitete Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste
3. Richtlinie 93/83/EWG über Satellit und Kabel
4. Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und Dienstleistungen (Telekom-Paket) 
5. Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation (freier Datenverkehr)
6. Freier Datenverkehr – Initiative zum freien Verkehr nicht personenbezogener Daten im 

Digitalen Binnenmarkt
7. Mehrwertsteuer für den grenzüberschreitenden elektronischen Handel (Ausweitung der kleinen 

einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer/Mini One Stop Shop für die Mehrwertsteuer)

Geplante Initiativen der Kommission
1. Verordnung über den „.eu“-Domänennamen
2. Prüfung von Informationen des öffentlichen Sektors

Derzeit evaluierte Bereiche
1. Rechtsschutz von Datenbanken

Laufende Arbeiten – Beispiele
In den kommenden Monaten wird die Kommission 
einen Vorschlag zur Vereinfachung der Vorschriften 
über die Domäne oberster Stufe „.eu“ und über die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen 
Sektors vorlegen. Eine Bewertung der geltenden 
Vorschriften zum Rechtsschutz der Datenbanken 
wird helfen, sicherzustellen, dass die Vorschriften 
zielführend bleiben.

•  Durch Überarbeitung der Rechtsvorschriften 
über die Weiterverwendung von Informationen 
des öffentlichen Sektors werden Möglichkeiten 
geschaffen, öffentliche Daten zum Nutzen 
der Gesellschaft zugänglich zu machen, 
Regulierungskosten zu senken und die bestehenden 
Rechtsvorschriften zu vereinfachen.

•  Eine Überprüfung der „.eu“-Domäne oberster Stufe 
wird den administrativen Aufwand verringern und die 
Verwaltung der Internetdomäne „.eu“ vereinfachen, 
sodass Bürger und Unternehmen auf bessere und 
leistungsfähigere Dienste zugreifen können.

•  Bei der Bewertung des Datenbankenrechtsschutzes 
wird auch das Funktionieren der Datenbankrichtlinie 
analysiert, mit besonderem Augenmerk auf 
Schutzrechte sui generis an Datenbanken. Sie wird 
auch untersuchen, ob die Richtlinie angesichts der 
neueren technologischen, wirtschaftlichen und 
rechtlichen Entwicklungen, insbesondere in einer 
zunehmend datengesteuerten Wirtschaft, noch immer 
bedarfsgerecht ist.
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Eine europäische Energieunion wird eine sichere, 
erschwingliche und klimafreundliche Energieversorgung 
in Europa gewährleisten. Durch klügere Nutzung der 
Energie verkleinern wir unseren ökologischen Fußabdruck 
und setzen zugleich Anreize für neue Arbeitsplätze und 
Wachstum und eine Investition in die Zukunft Europas. 
Zum Aufbau einer Energieunion müssen auch die 
geltenden Rechtsvorschriften daraufhin geprüft werden, 
dass sie zweckdienlich, so einfach wie möglich und weder 
administrativ noch finanziell unnötig aufwendig sind, 
sodass das Unionsrecht in den Bereichen Energie, Klima 
und Verkehr seinen ambitionierten Zielen in vollem Umfang 
nachkommt. Zu diesem Zweck hat die Kommission im 
Rahmen des REFIT-Programms seit 2015 sechs Vorschläge 
gemacht, die sich alle noch im Gesetzgebungsverfahren 

befinden. Für 2018 sind vier neue Initiativen geplant, und 
zwei Bereiche werden derzeit bewertet.

Ergebnisse und Leistungen – Beispiele
•  Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden: 

Durch Streichung der Verpflichtung, 
Durchführbarkeitsstudien über hocheffiziente 
alternative Systeme für neue Gebäude vorzunehmen, 
werden voraussichtlich 200 Mio. EUR/Jahr an Kosten 
gespart. Die weiteren vorgeschlagenen Maßnahmen 
sollen die Verwaltungslasten aus der Richtlinie um 
98,1 Mio. EUR/Jahr kürzen.

•  Durch die Straffung der Berichterstattungspflichten 
auf dem Gebiet der Energieunion könnten die 
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Priorität Nr. 3

VEREINFACHUNG UND LASTENABBAU FÜR DIE 
ENERGIEUNION UND DIE KLIMASCHUTZPOLITIK

Violeta Bulc, EU-Kommissarin für Verkehr
Die EU hat die einzigartige Gelegenheit, nicht nur in Europa, sondern weltweit die 
Führung bei der Modernisierung des Straßenverkehrs zu übernehmen. Unsere 
Reformen bilden das Fundament für standardisierte, digitale Lösungen, gerechtere 
soziale Bedingungen und durchsetzbare Marktregeln. Sie werden dazu beitragen, 
die sozioökonomischen Kosten des Verkehrssektors zu senken, die beispielsweise 
durch die in Staus vergeudete Zeit, Unfälle im Straßenverkehr mit Toten und 
Schwerverletzten und durch Gesundheitsrisiken aufgrund der Umwelt- und 
Lärmbelastung entstehen, und gleichzeitig den Belangen der Bürgerinnen und 

Bürger, der Unternehmen und der Umwelt gerecht werden.



Mitgliedstaaten Einsparungen von 340 000  EUR 
jährlich, d. h. 3,4 Mio. EUR für den Zeitraum 2020-
2030, erreichen.

•  Die Änderungsvorschläge für die Eurovignette 
haben das Potenzial, die Staukosten jährlich 
um 1,5 Mrd. EUR (bis 2030 um 9 Mrd. EUR) zu 
senken, die öffentliche Gesundheit zu verbessern 
und die Kosten aus der Luftverschmutzung und 
aus Verkehrsunfällen um jährlich 60 Mio. EUR 
(0,37 Mrd. EUR bis 2030) zu senken sowie bis zu 
208 000 neue Arbeitsplätze und zusätzliche Vorteile 
in Höhe von 0,19 % des BIP zu schaffen.

•  Elektronische Mautsysteme: Es wird erwartet, dass 
der Vorschlag der Kommission für den bestehenden 
Regelungsaufwand kumulierte Nettoeinsparungen in 
Höhe von 31 Mio. EUR jährlich (254 Mio. EUR für den 
Zeitraum 2018-2025) bringt.

•  Verbindliche jährliche Zahlen für die Senkung der 
Trebhausgasemissionen: Durch die überarbeitete 
Verordnung soll eine Senkung der Verwaltungskosten 

aus Überwachungs- und Berichtspflichten um ca. 
0,57 Mio. EUR pro Jahr über einen Zeitraum von 
zehn Jahren bewirkt werden. 

Laufende Arbeiten – Beispiele
In den kommenden Monaten bewertet die 
Kommission Vorschriften über die Besteuerung von 
Energieerzeugnissen, um zu gewährleisten, dass sie nach 
wie vor ihren Zweck erfüllen:

•  Kombinierter Verkehr: Nach einer Bewertung 
aus dem Jahr 2016 plant die Kommission eine 
Verbesserung von Wirksamkeit und Effizienz der 
Vorschriften für den kombinierten Verkehr und eine 
Vereinfachung der Förderkriterien für die Beihilfen 
zugunsten nicht straßengebundener Verkehrsträger 
im Güterferntransport.

•  Im Zuge einer Bewertung der Richtlinie zur 
Energiebesteuerung wird festgestellt, ob die 
Rechtsvorschriften ihrem Zweck nach wie vor 
gerecht werden und ob Möglichkeiten bestehen, 
Regulierungskosten abzubauen und Verfahren zu 
vereinfachen.

Übersicht über die Initiativen der Kommission im Bereich der Priorität Nr. 3

Von der Kommission vorgeschlagene, noch im Gesetzgebungsverfahren befindliche Initiativen
1. Lastenteilungsverordnung
2. Erneuerbare Energiequellen
3. Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
4. Beaufsichtigung der Energieunion: Straffung der Planungs- und Berichterstattungspflichten
5. Überarbeitung der Eurovignetten-Richtlinie
6. Europäischer elektronischer Mautdienst

Geplante Initiativen der Kommission
1. CO2-Emissionen von Personenkraftwagen
2. CO2-Emissionen von Kleintransportern
3. Kombinierter Verkehr
4. Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge

Derzeit evaluierte Bereiche:
1. Ozon-Verordnung
2. EU-Rechtsvorschriften über die Besteuerung von Energieerzeugnissen (Energiesteuerrichtlinie)

4 neue von der der Kommission 
geplante Initiativen

2 gegenwärtig in der Evaluierung 
befindliche Bereiche

6 von der der Kommission vorgeschlagene 
und noch im Gesetzgebungsverfahren 
befindliche Initiativen

12

REFIT-Initiativen
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Priorität Nr. 4

VEREINFACHUNG UND LASTENABBAU FÜR EINEN 
VERTIEFTEN UND GERECHTEREN BINNENMARKT

Binnenmarktvorschriften ziehen für die Unternehmen 
einmalige Anpassungskosten nach sich, aber ihre 
direkten Einsparungen sind umso höher, je weiter das 
EU-weit geltende System an die Stelle der nationalen 
Regulierungssysteme tritt. Der Binnenmarkt zählt zu den 
größten Errungenschaften Europas. Er ist ein Motor für den 
Aufbau einer stärkeren und gerechteren Wirtschaft in der 
EU, der Arbeitsplätze schafft und Europa den notwendigen 
Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeitsvorsprung 
ermöglicht. Stärker integrierte und breitere 
Kapitalmärkte werden Unternehmen, insbesondere 
KMU, und Infrastrukturprojekte dynamisieren. Mehr 
Arbeitnehmermobilität bedeutet, dass die Menschen leichter 

dorthin gelangen, wo ihre Kompetenzen benötigt werden. 
Die Bekämpfung von Steuerflucht und Steuerbetrug 
wird gewährleisten, dass alle ihren geschuldeten Beitrag 
leisten. Mit Initiativen für die Rechtsetzungseffizienz wird 
im Sinne dieser Ziele gewährleistet, dass die geltenden 
Binnenmarktvorschriften zweckmäßig und zielführend 
bleiben, ihr Nutzen in vollem Umfang zum Tragen kommt 
und dies so einfach wie möglich und ohne unnötige 
Belastungen geschieht.

Für den Abbau unnötiger Kosten und für größtmögliche 
regulatorische Effektivität und Effizienz hat die Kommission 
seit 2015 im Rahmen von REFIT 24 Vorschläge eingebracht, 

Vizepräsident Jyrki Katainen, zuständig für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und 
Wettbewerbsfähigkeit:
„Unser Ziel besteht darin, die Vorschriften für Finanzderivate zu vereinfachen 
sowie unverhältnismäßige Kosten und Belastungen für kleine Finanzunternehmen, 
Industrieunternehmen und Pensionsfonds zu beseitigen. Die gezielten Änderungen 
an der Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen (EMIR) werden der 
Industrie – ohne die Finanzstabilität zu beeinträchtigen – spürbare Vorteile bringen. 
Die Grundlage für diesen beispielhaften Prozess der besseren Rechtsetzung sind 
die Konsultationen mit den Interessenträgern.“
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von denen sich 14 im Gesetzgebungsverfahren 
befinden. Für 2018 sind 17 neue Initiativen geplant, 
und 31 Bereiche werden gegenwärtig evaluiert. REFIT-
Initiativen werden in vielen Bereichen der Politik verwirklicht: 
Wettbewerb; Finanzdienstleistungen; Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit; Binnenmarkt, Industrie, 
Unternehmertum und KMU; Verkehr und Mobilität sowie Zölle 
und Steuern.

Ergebnisse und Leistungen – Beispiele
•  Tierarzneimittel und Fütterungsarzneimittel: Die 

Vereinfachung der Rechtsvorschriften brächte einen 
Kostenabbau von mindestens 145 Mio. EUR pro Jahr 
und anteilig jeweils 12 Mio. EUR pro Jahr.

•  Vorschriften für Finanzderivative (EMIR): 
Einfachere und angemessenere Vorschriften 
sollen den Marktteilnehmern Einsparungen von 
bis zu 2,6 Mrd. EUR an Betriebskosten und bis zu 
6,9 Mrd. EUR an einmaligen Kosten schaffen.

•  Verordnungen über Europäische Risikokapitalfonds 
(EuVECA) und über Europäische Fonds für soziales 
Unternehmertum (EuFSU): Die Aktualisierung 
dieser Verordnungen dürfte bei grenzübergreifenden 
Vermarktungsgeschäften über die nächsten fünf 
Jahre Kosteneinsparungen von insgesamt bis zu 
32 Mio. EUR erbringen, d. h. 6,4 Mio. EUR im Jahr.

•  Prospekt-Richtlinie: Die nach der Überprüfung 
vorgeschlagene gelockerte Offenlegungsregelung für 
Sekundäremissionen könnte Einsparungen in Höhe 
von ca. 130 Mio. EUR pro Jahr ergeben. Die parallel 
dazu entwickelte neue „EU-Wachstumsprospekt-
Regelung“ soll den kleinen und mittleren 
Unternehmen Einsparungen von insgesamt rund 
45 Mio. EUR pro Jahr ermöglichen.

•  Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB): Bei der 
Wiedervorlage geht es um eine Reform der 
Unternehmensbesteuerung in der EU, die kleinen 
und mittleren Unternehmen Einsparungen bis 
zu 1 Mrd. EUR jährlich erbringen könnten, 
sofern 5 % von ihnen ihre Tätigkeiten auf das 
Ausland ausdehnen. Würden alle multinationalen 
Unternehmen die Gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) 
anwenden, so ergäbe sich ein Rückgang der 
Befolgungskosten in Höhe von 0,8 Mrd. EUR jährlich.

•  Das endgültige Mehrwertsteuerregelungssystem 
(1. Schritt): Das vorgeschlagene neue System 
soll 80 % des grenzüberschreitenden Betrugs in 
der Europäischen Union und damit den Verlust 
von rund 40 Mrd. EUR jährlich vereiteln, sodass 
die Steuerbehörden ihre Ressourcen auf andere 
Herausforderungen konzentrieren können. Insgesamt 
gesehen dürften sich die Einsparungen für 
Unternehmen auf durchschnittlich etwa 1 Mrd. EUR 
jährlich belaufen.

72

REFIT-Initiativen

31 in der Evaluierung befindliche Bereiche

10 vom Gesetzgeber verabschiedete  
Initiativen

14 von der der Kommission vorgeschlagene, im 
Gesetzgebungsverfahren befindliche Initiativen

17 geplante 
Kommissionsinitiativen
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•  Zentrales digitales Zugangstor: Über das „Zentrale 
digitale Zugangstor“, eine einheitliche Anlaufstelle, 
kann sich jeder, der in einem anderen EU-Land leben, 
arbeiten oder geschäftlich tätig werden möchte, 
mit benutzerfreundlichen Schnittstellen und in einer 
Sprache, derer er mächtig ist, über die einschlägigen 
Vorschriften und Verfahren sowie über alle relevanten 
Unterstützungsmöglichkeiten und Formalitäten 
informieren. Mit dem „Zentralen digitalen Zugangstor“ 
würden Unternehmen mehr als 11 Mrd. EUR und 
EU-Bürger bis zu 855 000 Stunden im Jahr sparen. 
Es handelt sich hier um eine Anschlussmaßnahme zu 
zwei Stellungnahmen der REFIT-Plattform.

•  Die Europäische Dienstleistungskarte soll ‒ 
auf strukturierte Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten gestützt ‒ zum einen ein 
EU-weit harmonisiertes Verfahren einführen, 
mit dem Dienstleister ihre Geschäftstätigkeit 
grenzüberschreitend expandieren können, und 
zum anderen ein vollständig elektronisches, 
mehrsprachiges und nicht auf Dokumenten, sondern 
auf Daten basierendes System mit einmaliger 
Erfassung und teilweise auch nur einer einzigen 
Anlaufstelle („one-stop-shop“) schaffen. Damit 
dürfte sich die Komplexität der länderübergreifenden 
verwaltungstechnischen Vorgänge für 
Dienstleistungsanbieter um bis zu 50 % verringern.

•  Die vereinfachten Vorschriften für staatliche 
Beihilfen für öffentliche Investitionen 
in Häfen und Flughäfen, die Kultur und 
Gebiete in äußerster Randlage (allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung) müssten 
den Verwaltungs- und Regelungsaufwand von 
Unternehmen und Behörden um voraussichtlich bis zu 
27 Mio. EUR im Jahr abbauen.

•  Klarere, vereinfachte und modernisierte Vorschriften 
über den Zugang zum Güterkraftverkehrsmarkt 
müssten Unternehmen und Behörden Einsparungen 
zwischen 346 Mio. EUR und 460 Mio. EUR im Jahr 
(zwischen 5,2 Mrd. und 6,9 Mrd. EUR im Zeitraum 
zwischen 2020 und 2035) bringen.

Gruppe der Interessenträger der REFIT-
Plattform über das „Zentrale digitale 
Zugangstor“
Schaffung eines echten internetbasierten Business-
Portals für Waren und für Dienstleistungen, das 
sich ‒ unter Austausch bewährter Verfahren 
zwischen den Ländern sowie Einbau und 
umfassender Nutzung der digitalen Instrumente ‒ 
auf die Bedürfnisse der Unternehmen und die 
weitere Verwaltungsvereinfachung konzentriert.

•  Klarere administrative Verfahren und Vorschriften für 
Ausbildung, Berufsqualifikationen und Lizenzen im 
Straßenverkehr würden Unternehmen und Fahrern 
eine Einsparung von jeweils 191 000 EUR bzw. 
558 000 EUR jährlich und im Zeitraum 2018-2030 
bis zu 2,3 Mio. EUR bzw. 6,7 Mio. EUR bringen.

•  Die Beseitigung von Überschneidungen und eine 
Vereinfachung des bestehenden EU-Rechtsrahmens 
für die Sicherheit von Fahrgastschiffen wird bis zu 
1 Mio. EUR pro Jahr ergeben.

•  Durch Aktualisierung der Regelungen, 
Verwaltungsabbau und Straffung der 
Aufsichtsanforderungen im Bereich 
Sozialvorschriften im Straßenverkehr werden 
Verkehrsbetreiber Verwaltungskosten in Höhe von 
785 Mio. EUR pro Jahr sparen.

•  Die Modernisierung des Rechtsrahmens für 
den Gebrauch von Mietfahrzeugen wird den 
Unternehmen für ihren Fahrzeugbestand im 
Jahr 2030 voraussichtlich Einsparungen von 
12,8 Mio. EUR im Jahr bringen.

Laufende Arbeiten – Beispiele
•  Binnenmarkt für Waren: Die Kommission schlägt in 

den kommenden Monaten zur Vervollkommnung des 
Binnenmarkts für Waren eine Reihe von Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Marktüberwachung und 
der gegenseitigen Anerkennung vor.

•  Verkehr: Initiativen zu Ausbildung und 
Befähigungszeugnissen für Seeleute, zur 
Sicherheit von Fahrgastschiffen, Sicherheit 
von Straßeninfrastruktur und Tunneln, zu 
Hafenauffangeinrichtungen, Flughafengebühren, zu 
Luftverkehrsdiensten und im Kraftomnibusverkehr 
im Anschluss an eine Stellungnahme der REFIT-
Plattform werden dafür sorgen, dass der 
Rechtsrahmen zweckmäßig bleibt und der Regelungs- 
und Verwaltungsaufwand auf ein Mindestmaß 
beschränkt wird.

•  Bauprodukte: Die Kommission wird diese Regelungen 
als Folgemaßnahme zu zwei Stellungnahmen 
der REFIT-Plattform4 überarbeiten und dabei ihre 
Wirksamkeit und Effizienz sicherstellen.

•  KMU-Definition: Diese Begriffsbestimmung wird so 
überarbeitet, dass sie für den vorgesehenen Zweck 
geeignet bleibt und den aktuellen wirtschaftlichen 
Bedingungen entspricht.

4 Eine aus dem Jahr 2016 und eine weitere aus 2017.
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REFIT-Plattform 

Die REFIT-Plattform hat 2017 im Rahmen dieser Priorität 15 Stellungnahmen angenommen, die mit legislativen 
wie auch nichtlegislativen Anschlussmaßnahmen weiterverfolgt werden. Zusätzlich zu den oben genannten 
gehören dazu folgende Maßnahmen: Die Plattform verlangt im Zusammenhang mit der Transparenzrichtlinie für 
den Binnenmarkt eine genauere Klärung des Notifizierungsverfahrens, das die Kommission in Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten angehen wird. Zum Binnenmarktinformationssystem und zur Binnenmarktanlaufstelle 
formuliert die Plattform Empfehlungen, wie zum einen das IMI und SOLVIT weiter auszubauen und so ausreichend 
mit personellen und finanziellen Mitteln auszustatten sind, dass sie effizient arbeiten und genügend Sichtbarkeit 
erreichen, und sie erwägt zum anderen im Rahmen einer immer besseren Ausgestaltung dieser Systeme, 
die Mitgliedstaaten zur Einrichtung weiterer Binnenmarktanlaufstellen aufzufordern. Verspätete Zahlungen: 
Aufbauend auf den Ergebnissen einer aktuellen Bewertung fließt die Stellungnahme, die zur Sicherung 
unverzüglicher Zahlungen an die Unterauftragnehmer Synergien mit dem bestehenden EU-Rahmen für das 
öffentliche Auftragswesen fördern will, in die gegenwärtigen Bemühungen um eine konsequente Umsetzung der 
Richtlinie ein. Einheitliche Europäische Eigenerklärung: Die Stellungnahme fließt in die Bemühungen um eine 
bessere Umsetzung dieses Instruments ein. Zum Thema Stecker und Steckdosen wird die Kommission sich noch 
intensiver um bessere Koordinierung mit den Mitgliedstaaten bemühen, sodass der Binnenmarkt zum Nutzen von 
Verbrauchern und verantwortungsbewussten Herstellern geschützt wird. Im Bereich des Gesundheitsschutzes 
und der Lebensmittelsicherheit hat die Plattform drei Stellungnahmen verabschiedet: Rückstände von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln und traditionelle pflanzliche Arzneimittel – die diesbezüglichen 
Stellungnahmen werden durch die laufenden Evaluierungen der einschlägigen Rechtsvorschriften für 
Schädlingsbekämpfungsmittel und für gesundheitsbezogene Angaben (HCVO) weiterverfolgt. Kennzeichnung von 
veganen und vegetarischen Lebensmitteln: Die Stellungnahme wird in einen Durchführungsrechtsakt einfließen, 
zu dem die Vorbereitungsarbeiten 2019 beginnen. Die endgültige Stellungnahme in dieser Rubrik betrifft die 
Anerkennung von Abschlüssen, die in der kürzlich geänderten Berufsqualifikationsrichtlinie geregelt wurden.

•  Mehrwertsteuer: Die letzten im 
Mehrwertsteueraktionsplan angekündigten 
Maßnahmen wie das Paket zur Vereinfachung 
der Mehrwertsteuerregelungen für KMU und die 
Reform der Mehrwertsteuersätze werden bis Ende 
2017 vorgeschlagen, auch als Folgemaßnahme 
zu einer Stellungnahme der REFIT-Plattform. 
Die Stellungnahmen der Plattform zu 
zusammengesetzten Leistungen werden im Rahmen 
der Arbeiten des EU-MwSt.-Forums weiterverfolgt. 
Der Vorschlag für den zweiten Schritt zum 
endgültigen Mehrwertsteuersystem, mit der der im 
Oktober angenommene Vorschlag umgesetzt werden 
soll, wird 2018 angenommen.

•  Verbrauchsteuern: Zur Erhöhung der 
Rechtssicherheit der Alkoholstruktur-Richtlinie 
werden neue Regeln vorgeschlagen, mit denen 
zugleich auch Verwaltungsaufwand abgebaut und 
die Stellungnahme der REFIT-Plattform über die 
Rechtsvorschriften der EU zu Wein und Spirituosen 
weiterverfolgt wird.

•  EU-Normungspolitik: Ein Aktionsplan soll für mehr 
Effizienz des europäischen Normungssystems sorgen, 
Verzögerungen bei der Veröffentlichung abbauen und 
diesbezügliche Verfahren der Veröffentlichung von 
Verweisen auf Normen im Amtsblatt der Europäischen 
Union verbessern. Es handelt sich hier um eine 
Anschlussmaßnahme zu zwei Stellungnahmen der 
REFIT-Plattform.
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Übersicht über die REFIT-Initiativen der gegenwärtigen Kommission im 
Bereich der Priorität Nr. 4

Vom Gesetzgeber angenommene Initiativen
1. Europäischer langfristiger Investmentfonds (ELTIF)
2. Versicherungsvertrieb
3. Überarbeitung der Prospektrichtlinie
4. Einheitliche Eigenerklärung
5. Standardformulare für die Vergabe öffentlicher Aufträge
6. Tiergesundheitsrecht
7. Amtliche Kontrollen der Lebensmittelkette
8. Pflanzengesundheit
9. Tierzuchtrechtliche Vorschriften
10. Ausweitung der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung auf Häfen und Flughäfen sowie 

die Kultur und Gebiete in äußerster Randlage

Von der Kommission vorgeschlagene, noch im Gesetzgebungsverfahren befindliche Initiativen
1. EMIR – Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen
2. Überprüfung der Verordnung über Europäische Risikokapitalfonds (EuVECA) und der Verordnung 

über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum (EuFSU)
3. Zentrales digitales Zugangstor
4. Elektronische Dienstleistungskarte
5. Bestimmungen für den Marktzugang im Straßengüterverkehr
6. Sicherheit von Fahrgastschiffen
7. Ausbildung, Qualifikation und Lizenzen im Straßenverkehr
8. Verbesserung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr
9. Einsatz von Mietfahrzeugen im Güterkraftverkehr
10. Zertifizierungssystem der Union für Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen
11. Tierarzneimittel
12. Arzneifuttermittel
13. Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB)
14. Auf dem Weg zu einem endgültigen Mehrwertsteuersystem für den grenzüberschreitenden 

Handel (1. Schritt)

Geplante Initiativen der Kommission
1. Aufsichtliche Behandlung von Wertpapierfirmen
2. Gegenseitige Anerkennung von Waren
3. Durchsetzung und Einhaltung – Binnenmarkt für Waren
4. Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen im Freien
5. Definition von KMU
6. Kleine Fahrgastschiffe – Empfehlung des Rates für eine gemeinsame, nicht verbindliche 

Vorgabe auf EU-Ebene in Bezug auf die Sicherheit von Fahrgastschiffen mit einer Länge von 
weniger als 24 m

7. Sicherheit von Straßeninfrastruktur und Tunneln
8. Hafenauffangeinrichtungen
9. Besseres Funktionieren des Marktes für den Kraftomnibusverkehr
10. Harmonisiertes Single-Window-Umfeld für den europäischen Seeverkehr 
11. Informationen über Lebensmittel – Unterstützung der Kommission für die Umsetzung und 

Anwendung von Rechtsvorschriften zu Informationspflichten über Lebensmittel gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011

12. Allgemeines Verbrauchsteuersystem
13. Verbrauchsteuer auf Alkohol und alkoholische Getränke
14. Verbrauchsteuern auf Tabak – die Struktur und die Sätze der Verbrauchsteuern auf 

Tabakwaren
15. Mehrwertsteuersätze
16. Mehrwertsteuerpaket für KMU
17. Grenzüberschreitender Vertrieb von alternativen Investmentfonds und OGAW
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Übersicht über die REFIT-Initiativen der gegenwärtigen Kommission im 
Bereich der Priorität Nr. 4

Derzeit evaluierte Bereiche
1. Vereinfachtes Fusionskontrollverfahren 
2. Verfahrenstechnische und rechtliche Aspekte der EU-Fusionskontrolle
3. Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren für staatliche Beihilfen
4. Eignungsprüfung der Berichtspflichten im Bereich Finanzen
5. Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie
6. Richtlinie 2014/92/EU über Zahlungskonten
7. Evaluierung der Richtlinie 2014/95/EU über die Offenlegung nichtfinanzieller Informationen
8. Bauprodukteverordnung
9. Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum
10. Europäische Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten an geistigem Eigentum
11. Aufzugrichtlinie
12. Maschinenrichtlinie
13. Rechtsvorschriften über chemische Stoffe (ausgenommen REACH)
14. Designschutzsystem – Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und 

Modellen
15. Aerosolverpackungen – Richtlinie 75/324/EWG über Aerosolpackungen
16. Haftung für fehlerhafte Produkte
17. Detergenzien – Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648/2004
18. Niederspannungsrichtlinie
19. Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC-Richtlinie)
20. Drogenausgangsstoffe-Verordnung
21. Gemeinschaftlicher Besitzstand im Seeverkehr
22. Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben zu Lebensmitteln
23. Pflanzenschutzmittel – Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und Festlegung von 

Rückstandshöchstmengen
24. Allgemeines Lebensmittelrecht
25. Rechtsvorschriften für Zusatzstoffe in Futtermitteln
26. Lebensmittelkontaktmaterialien
27. Gebührenregelung der Europäischen Arzneimittel-Agentur
28. Blut und Gewebe & Zellen – politischer Rahmen für Blut und Gewebe & Zellen – Richtlinien 

2002/98/EG und 2004/23/EG
29. Bestrahlung von Lebensmitteln – Richtlinie 1999/2/EG über mit ionisierenden Strahlen 

behandelte Lebensmittel und Lebensmittelbestandteile
30. Richtlinie zu den mehrwertsteuerlichen Anforderungen an die Rechnungstellung 
31. Ausbildungs- und Zeugniserteilungssysteme für Seeleute
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VEREINFACHUNG UND LASTENABBAU FÜR EINE 
VERTIEFTE UND GERECHTERE WIRTSCHAFTS- UND 
WÄHRUNGSUNION

Priorität Nr. 5

Kommissionsmitglied Marianne Thyssen, zuständig für Beschäftigung, Soziales, Qualifikationen und 
Arbeitskräftemobilität:
„Bei vier der sechs die Landwirtschaft und Ernährung betreffenden Ziele erfolgt die 
Datenversorgung, unter anderem auf der Grundlage europäischer Agrarstatistiken, 
über Eurostat. Aktualisierte, bessere Daten werden in noch höherem Maße als 
bisher ein zielgerichtetes, effizientes und wirksames Vorgehen ermöglichen, um so 
wichtige Ziele wie die Eindämmung des Klimawandels und die Verbesserung der 
Umweltschutzdienstleistungen zu erreichen.“

Gemäß dem Bericht der fünf Präsidenten arbeitet die 
Kommission an einer vertieften und faireren Wirtschafts- 
und Währungsunion. Zu diesem Ziel steuert das REFIT-
Programm die Initiativen bei, mit denen sie für die 
Rechtsvorschriften in den Bereichen Finanzmarktstabilität 
und Finanzdienstleistungen, soziale Angelegenheiten und 
Beschäftigung dafür sorgt, dass Statistiken zweckdienlich 
bleiben, so einfach wie möglich gehalten und in keiner 
Weise unnötig belastend sind.

Für den Abbau vermeidbarer Kosten sowie 
größtmögliche regulatorische Wirksamkeit und 
Effizienz hat die Kommission seit 2015 im Rahmen 
von REFIT drei Vorschläge eingebracht, die sich im 
Gesetzgebungsverfahren befinden. Vier weitere Initiativen 
sind für 2018 geplant, und zwei Bereiche werden derzeit 
evaluiert.
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REFIT-Initiativen

2 gegenwärtig in der Evaluierung 
befindliche Bereiche

3 von der der Kommission vorgeschlagene, 
im Gesetzgebungsverfahren befindliche 
Initiativen

4 neue von der Kommission 
geplante Initiativen

Ergebnisse und Leistungen – Beispiele
•  Die Kommission erließ als Folgemaßnahme 

zu den Empfehlungen der REFIT-Plattform 
die Rahmenverordnung zur Integration von 
Unternehmensstatistiken (FRIBS): FRIBS fasst 
zehn Rechtsakte der EU zur Unternehmensstatistik 
in einen einzigen rechtlichen Rahmen zusammen 
und fördert damit die Modernisierung der nationalen 
Datenerhebungsprozesse sowie den Abbau der 
Verwaltungslasten für die Unternehmen. Die 
Einsparungen werden auf bis zu 93 Mio. EUR im Jahr 
veranschlagt.

•  Integrierte Statistiken zu landwirtschaftlichen 
Betrieben: Die Verordnung tritt an die Stelle von zwei 
früheren Rechtsakten, und damit tritt das derzeitige 
statistische System in eine Phase der Modernisierung 
und Vereinfachung. Die Einsparungen werden auf bis 
zu 56 Mio. EUR pro Erhebungsjahr veranschlagt.

•  Integrierte Sozialstatistik: Diese Initiative wird zwei 
Rechtsakte aufheben und den Unternehmen und 
Behörden – je nach Art der Umsetzung auf nationaler 
Ebene – voraussichtlich jährliche Einsparungen 
zwischen 3,1 Mio. EUR und 34 Mio. EUR bringen. 

Laufende Arbeiten – Beispiele
In den kommenden Monaten wird die Kommission eine 
Prüfung der Vorschriften über grenzüberschreitende 
Zahlungen vorschlagen. Nach ihren Evaluierungen 
im Bereich „Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz“ plant sie, die veralteten und überholten 
Bestimmungen aus den einschlägigen Richtlinien in den 
nächsten beiden Jahren zu überarbeiten.

•  Grenzüberschreitende Zahlungen: Der 
Geltungsbereich der Verordnung wird auf alle Nicht-
Euro-Währungen innerhalb der Europäischen Union 
ausgedehnt. Davon verspricht sich die Kommission 
bessere Offenlegungspraktiken und niedrigere 
Gebühren, insbesondere im grenzüberschreitenden 
Zahlungsverkehr mit Ländern außerhalb des 
Euroraums.

•  Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Gemäß 
den Evaluierungsergebnissen hat die Kommission 
für mehrere Richtlinien ein zweijähriges Programm 
zur Aktualisierung oder Streichung veralteter 
Vorschriften aufgestellt. Begonnen wurde mit den 
sechs Richtlinien für Arbeitsstätten, Bildschirmgeräte, 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, 
biologische und medizinische Hilfe und für 
persönliche Schutzausrüstungen. Dies gewährleistet 
klarere, kohärentere und sachgerechtere 
Rechtsvorschriften sowie eine weitere Vereinfachung 
und Verringerung überflüssiger Verwaltungslasten 
bei gleichbleibenden oder sogar besseren 
Arbeitnehmerschutznormen.

•  Richtlinie über schriftliche Erklärungen: Die 
Kommission wird einen Vorschlag zur Verbesserung 
der Transparenz und der Rechtssicherheit bei 
Arbeitsverträgen vorlegen.

•  Europäische Sozialversicherungsnummer: 
Gemäß den EU-Vorschriften zur Koordinierung der 
sozialen Sicherheit und gemäß der Stellungnahme 
der REFIT-Plattform plant die Kommission eine 
Initiative zur Einführung einer europäischen 
Sozialversicherungsnummer. Das Ziel besteht 
darin, die Identifizierung von Personen sowie 
die rasche und genaue Überprüfung ihres 
Sozialversicherungsschutzes über die Ländergrenzen 
hinweg zu erleichtern. Die Kommunikation mit 
Behörden wird einfacher, und die Menschen werden 
ihre Sozialversicherungsschutzrechte auf Ebene 
der Europäischen Union besser wahrnehmen 
können. Ein weiterer Nutzen könnte darin bestehen, 
dass die nationalen Behörden durch weniger 
Verwaltungsaufgaben entlastet und bei der 
Bekämpfung von Betrug und Missbrauch unterstützt 
würden.
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Übersicht über die Initiativen der gegenwärtigen Kommission im Bereich der 
Priorität Nr. 5

Von der Kommission vorgeschlagene, noch im Gesetzgebungsverfahren befindliche Initiativen
1. Rahmenverordnung zur Integration von Unternehmensstatistiken (FRIBS)
2. Rahmenverordnung für die Erstellung europäischer Statistiken betreffend Personen und 

Haushalte (integrierte europäische Sozialstatistiken)
3. Rahmenverordnung über Agrarstatistiken

Geplante Initiativen der Kommission
1. Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (technische Aktualisierungen)
2. Richtlinie über schriftliche Erklärungen
3. Europäische Sozialversicherungsnummer
4. Verordnung (EG) Nr. 924/2009 über grenzüberschreitende Zahlungen

Derzeit evaluierte Bereiche
1. Europäischer Betriebsrat
2. Bewertung der Richtlinien über Teilzeitarbeit und über befristete Arbeitsverträge
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Die EU arbeitet in ihrer Handelspolitik auf ein globales 
System für fairen und offenen Handel hin. Bei weniger 
Marktzugangshindernissen sparen die Unternehmen 
einen Teil der Befolgungskosten. Handel bedeutet 
auch niedrigere Preise, ein breiteres Warenangebot 
für den Verbraucher, Unterstützung der Unternehmen 
bei der Nutzung globaler Chancen und damit EU-
weit die Förderung von Wachstum, Beschäftigung, 
Wettbewerbsfähigkeit und Investitionen. REFIT trägt 
zu den handelspolitischen Zielen der EU bei, denn 

mit REFIT wird gewährleistet, dass die einschlägigen 
Rechtsvorschriften ihren Sinn auf einfachste Weise und 
unter größtmöglicher Kostenoptimierung zugunsten von 
Unternehmen, Bürger und Behörde erreichen.

Für den Abbau vermeidbarer Kosten und zur 
Gewährleistung größtmöglicher regulatorischer 
Wirksamkeit und Effizienz hat die Kommission seit 2015 
im Rahmen von REFIT drei Vorschläge eingebracht, von 
denen zwei derzeit evaluiert werden.

VEREINFACHUNG UND LASTENABBAU FÜR EINE 
AUSGEWOGENE UND FORTSCHRITTLICHE HANDELSPOLITIK 
ZUR BEWÄLTIGUNG DER GLOBALISIERUNG

Priorität Nr. 6

Cecilia Malmström, für Handel zuständiges Mitglied der Kommission, über die Neufassung der 
Ausfuhrkontrollen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck: 
Wir leben in turbulenten Zeiten. Die Wahrung des Friedens und der Schutz der 
Menschenrechte sind Kernziele der EU, und unsere Handelspolitik spielt dafür 
eine wesentliche Rolle. Daher schlagen wir ein Paket moderner Regelungen vor, 
die sicherstellen sollen, dass Ausfuhren nicht dazu missbraucht werden, die 
internationale Sicherheit zu bedrohen oder die Menschenrechte auszuhöhlen.
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REFIT-Initiativen

1 derzeit evaluierter Bereich 

2 von der Kommission vorgeschlagene, im 
Gesetzgebungsverfahren befindliche Initiativen

1 vom Gesetzgeber verabschiedete 
Initiative

Ergebnisse und Leistungen – Beispiele
•  Ausfuhrkontrollen von Gütern mit doppeltem 

Verwendungszweck: Der im September 2016 
angenommene Kommissionsvorschlag zur 
Modernisierung der EU-Ausfuhrkontrollen 
vereinfacht die Ausfuhrkontrollverfahren 
und verringert den Verwaltungsaufwand für 
Unternehmen und Behörden (was die Kosten für 
die Unternehmen schätzungsweise auf ein Viertel 
und für die Zulassungsbehörden auf weniger als 
ein Zehntel senken wird). Insgesamt wäre durch 
die Verringerung der Anzahl von im Binnenmarkt-
Warenverkehr kontrollpflichtigen Waren ein 
Kostenabbau von etwa 40 % möglich. Überdies 
sollen zentrale Kontrollbestimmungen im Interesse 
der Rechtssicherheit klarer gefasst werden, um die 
Befolgungskosten zu senken.

•  Handelspolitische Schutzmaßnahmen – 
Antidumping-/Antisubventionsmaßnahmen: Der 
Vorschlag verbessert die Effizienz und Wirksamkeit 
der Antidumping- und Antisubventionsverordnungen, 
denn er erhöht ihre Transparenz, Berechenbarkeit und 
Rechtssicherheit, verbessert die Rechtsdurchsetzung 
und erleichtert die Zusammenarbeit aller Beteiligten. 
Seit 2013 im Gesetzgebungsverfahren, wird er 
gegenwärtig von der Kommission, dem Rat und dem 
Europäischen Parlament in Trilogsitzungen erörtert. 

Laufende Arbeiten – Beispiele
Gegenwärtig nimmt die Kommission eine Evaluierung 
des Systems allgemeiner Zollpräferenzen vor, welche 
Ende 2017 abgeschlossen sein sollte. Außerdem wird die 
Kommission die Freihandelsabkommens-Verhandlungen 
mit Japan, Singapur und Vietnam abschließen und die 
Verhandlungen mit Mexiko und dem Mercosur fortsetzen.

Übersicht über die Initiativen der gegenwärtigen Kommission im Bereich der 
Priorität Nr. 6

Vom Gesetzgeber angenommene Initiativen
1. Gemeinsame Regelung der Einfuhr von Textilwaren

Von der Kommission vorgeschlagene, noch im Gesetzgebungsverfahren befindliche Initiativen
1. Reform der handelspolitischen Schutzinstrumente
2. Überprüfung der Ausfuhrkontrollen von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck

Bereiche, die derzeit evaluiert werden
1. System allgemeiner Zollpräferenzen
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VEREINFACHUNG UND LASTENABBAU FÜR DIE 
WAHRUNG DER RECHTSSTAATLICHKEIT UND DIE 
VERNETZUNG DER EUROPÄISCHEN JUSTIZSYSTEME

Priorität Nr. 7

Věra Jourová, EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung:
„Europa liegt im Verbraucherschutz ganz weit vorne im internationalen Vergleich. 
Die europäischen Verbraucher verfügen über umfassende Rechte, die sie bei 
Käufen im Inland und in anderen Ländern schützen. Wir müssen dafür sorgen, dass 
diese Rechte auch im digitalen Zeitalter ordnungsgemäß durchgesetzt werden 
können. Mit den anstehenden Vorschlägen werden wir sicherstellen, dass diese 
Rechte online und offline echten Schutz bieten.“

Durch einen europäischen Rechtsraum ohne Grenzen und 
Hindernisse wird gewährleistet, dass die Bürgerinnen und 
Bürger auf eine Reihe von europaweit geltenden Rechten 
vertrauen können und die Rechtsstaatlichkeit gewahrt 
wird. Die EU ist bestrebt, Europäern das Leben leichter zu 
machen, sodass die Bürgerinnen und Bürger bedenkenlos 
darauf vertrauen können, dass ihre Rechte und ihre 
Sicherheit überall in der Europäischen Union geschützt sind.

Um vermeidbare Kosten abzubauen und die Regeln so 
wirksam und effizient wie möglich zu gestalten, hat 
die Kommission seit 2015 im Rahmen von REFIT drei 
Vorschläge vorgelegt, von denen zwei kurz vor der 
Annahme durch die gesetzgebenden Organe stehen. Für 
2018 sind sieben weitere Initiativen geplant, und zwei 
Bereiche werden derzeit evaluiert.
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Ergebnisse und Leistungen – Beispiele 
•  Zusammenarbeit im Verbraucherschutz: 

Mit der Überarbeitung der Regelungen für die 
Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen 
Verbraucherschutzbehörden soll eine Vereinfachung und 
Entlastung der nationalen Behörden und Unternehmen 
mit Kostenvorteilen von bis zu 299 Mio. EUR jährlich 
erreicht werden.

•  Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen 
in Ehesachen und in Verfahren betreffend die 
elterliche Verantwortung (Brüssel-IIa-Verordnung): 
Damit werden Verfahren in Bezug auf die Rückgabe 
von entführten Kindern, das Sorgerecht und 
das Umgangsrecht, die grenzüberschreitende 
Unterbringung von Kindern und Maßnahmen zum 
Schutz von Kindern in grenzüberschreitenden Fällen 
vereinfacht. Durch die Abschaffung bestimmter 
Kriterien könnten Kosten von 347 Mio. EUR im 
Jahr eingespart werden, die bislang für spezielle 
Rechtsberatung oder für besondere Genehmigungen 
für die Vollstreckung eines Urteils anfallen.

Laufende Arbeiten – Beispiele
In den kommenden Monaten wird die Kommission 
Maßnahmen vorschlagen, um die Vorschriften zur Entlastung 
von Unternehmen zu vereinfachen, die Verbraucher zu 
unterstützen, die Freizügigkeit zu erleichtern, die innere 
Sicherheit zu erhöhen und die Modernisierung unter 
Berücksichtigung neuer Technologien zu fördern.

•  Mit dem Paket zur Modernisierung des EU-
Gesellschaftsrechts werden Verfahren, die das 
Gesellschaftsrecht betreffen, vereinfacht. Mithilfe 
digitaler Verfahren kann der Verwaltungsaufwand 
für Unternehmen und Behörden verringert werden. 
Angesichts der Tatsache, dass in der EU jedes Jahr 
mehr als zwei Millionen neue Unternehmen gegründet 
werden, könnten dadurch erhebliche wirtschaftliche 
Auswirkungen auf grenzüberschreitende Gründungen 
und Gründungen im Inland erzielt werden. Die Kosten 
einer Online-Registrierung sind wesentlich geringer 
als die einer papierbasierten Anmeldung. Eine weitere 
Straffung der Vorschriften würde zur Förderung 

grenzüberschreitender Zusammenschlüsse beitragen 
und könnte auch andere grenzüberschreitende Vorgänge 
erleichtern, sodass Hindernisse mit Blick auf eine EU-
weite Geschäftstätigkeit abgebaut würden.

•  Neu gestaltete Rahmenbedingungen für 
Verbraucher: Die von der Kommission im 
September 2017 angekündigten „neu gestalteten 
Rahmenbedingungen für die Verbraucher“ sehen 
vor, dass die materiell- und verfahrensrechtlichen 
Vorschriften für den Verbraucherschutz im Rahmen 
des REFIT-Programms überarbeitet werden, was mit 
der im Mai 2017 veröffentlichen Eignungsprüfung 
angelaufen ist. Im Rahmen der Überarbeitung 
der verfahrensrechtlichen Vorschriften sollen 
überschneidende Informationsanforderungen 
reduziert werden, um die Fernkommunikation mit den 
Verbrauchern zu modernisieren. Außerdem sollen einige 
Vorschriften zum Rücktrittsrecht vereinfacht werden. 
Diese Straffung könnte zu Kosteneinsparungen und zur 
Verringerung des Verwaltungsaufwands für Händler 
führen. Auch durch eine weitere Harmonisierung der 
Unterlassungsverfahren könnten die Kosten der Händler 
gesenkt werden.

•  Ausweis- und Aufenthaltsdokumente: Gegenwärtig 
wird ein Gesetzgebungsvorschlag in Betracht 
gezogen, durch den die Sicherheitsmerkmale und 
die gemeinsamen Merkmale von Ausweis- und 
Aufenthaltsdokumenten unter anderem im Hinblick 
auf deren Akzeptanz durch öffentliche Behörden 
und Unternehmen verbessert würden. Dies würde 
der Freizügigkeit zugutekommen, zu einer höheren 
inneren Sicherheit beitragen und die gegenwärtigen 

REFIT-Plattform – Ausweis- und 
Aufenthaltsdokumente
Auf Initiative der REFIT-Plattform wird die Kommission 
prüfen, ob die Ausweis- und Aufenthaltsdokumente 
oder deren gemeinsame Merkmale im Hinblick auf eine 
Erleichterung der Freizügigkeit sowie zur Bewältigung der 
Herausforderungen, mit denen mobile EU-Bürger in ihren 
Gastländern konfrontiert sind, harmonisiert werden können.
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REFIT-Initiativen

2 in der Evaluierung befindliche Bereiche

2 von der Kommission vorgeschlagene, im 
Gesetzgebungsverfahren befindliche Initiativen

1 vom Gesetzgeber 
verabschiedete Initiative

7 neue von der Kommission 
geplante Initiativen



Kosten für private und öffentliche Dienstleister und 
Behörden, die durch administrative Verzögerungen 
und Bearbeitungszeiten entstehen, senken. Dieser 
Vorschlag geht auf eine Stellungnahme der REFIT-
Plattform zurück.

•  Verordnung über die Zustellung von Schriftstücken: 
Im Rahmen der Überarbeitung dieser Verordnung sollen 
die Dienstleistungen unter Berücksichtigung neuer 
Technologien modernisiert werden. Unter anderem 
ist geplant, den Einsatz direkterer und günstigerer 
Rechtshilfeverfahren (beispielsweise die Zustellung per 
Post) zu fördern und das Recht auf Verteidigung für 
Parteien zu stärken, die ihren Wohnsitz in einem anderen 
Mitgliedstaat haben. Schätzungsweise könnten so etwa 
allein die Bürger jährlich etwa 306 Mio. EUR einsparen.

•  Verordnung über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Im Rahmen 
der Überarbeitung dieser Verordnung soll der Schutz 
vor einer illegalen Verwendung von Ausgangsstoffen 
durch eine Verbesserung der Wirksamkeit und der 
Effizienz der EU-Beschränkungen und -Kontrollen 
erhöht werden. Gleichzeitig wird die Verordnung einer 
Bewertung unterzogen, und es werden verschiedene 
politische Optionen geprüft. In einer Stellungnahme 
empfiehlt die REFIT-Plattform der Kommission, zu 
prüfen, wie eine einheitliche Anwendung der Verordnung 
in den Mitgliedstaaten gefördert werden könnte, und die 
Anforderungen an Akteure der Lieferkette zu präzisieren.

•  Verordnung über die Beweisaufnahme: Diese 
Verordnung wird aktualisiert, indem gestützt auf 
das Verfahren der direkten Beweisaufnahme 

Herausforderungen im Zusammenhang mit der rasch 
fortschreitenden Digitalisierung angegangen werden. 
Durch dieses Verfahren soll sichergestellt werden, dass 
die Gerichte unmittelbar im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats eine Beweisaufnahme durchführen 
können, sodass für Gerichte, Verfahrensparteien und 
Rechtsanwälte Rechtssicherheit besteht. Außerdem soll 
geklärt werden, bei Vorliegen welcher Gründe ein Antrag 
auf Zusammenarbeit abgelehnt werden kann.

•  Rückkehrausweise: Mit diesem Vorschlag sollen 
die Formvorschriften für nicht vertretene EU-Bürger 
in Drittländern vereinfacht werden, deren Pass 
oder anderes Reisedokument verloren gegangen 
ist, gestohlen oder vernichtet wurde. Dadurch soll 
sichergestellt werden, dass ihnen in einem anderen 
Mitgliedstaat ein Rückkehrausweis ausgestellt wird, 
sodass sie in ihr Heimatland zurückkehren können. Diese 
Initiative soll dazu beitragen, dass nicht vertretene EU-
Bürger ihr Recht auf konsularischen Schutz einfach und 
wirksam wahrnehmen können.

•  Verbraucherkredit-Richtlinie: Auf eine entsprechende 
Empfehlung der REFIT-Plattform hin wird die 
Kommission die Richtlinie im Jahr 2019 einer 
eingehenden Bewertung unterziehen, die über die 
gesetzlich vorgeschriebene Berichterstattungspflicht 
hinausgehen wird.

•  Lohngerechtigkeit für Frauen: Die Kommission 
wird die Richtlinie 2006/54/EG zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- 
und Beschäftigungsfragen (Neufassung) evaluieren.

REFIT-Anzeiger – Zusammenfassung | 29

Übersicht über die REFIT-Initiativen der gegenwärtigen Kommission im 
Bereich der Priorität Nr. 7

Vom Gesetzgeber angenommene Initiativen
1. Gesellschaftsrecht – Kodifizierung

Von der Kommission vorgeschlagene, noch im Gesetzgebungsverfahren befindliche Initiativen
1. Zusammenarbeit im Verbraucherschutz
2. Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die 

elterliche Verantwortung (Brüssel-IIa-Verordnung)

Von der Kommission geplante Initiativen
1. Paket zur Modernisierung des EU-Gesellschaftsrechts
2. Neu gestaltete Rahmenbedingungen für die Verbraucher (zwei Vorschläge)
3. Ausweis- und Aufenthaltsdokumente
4. Zustellung von Schriftstücken
5. Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
6. Beweisaufnahme
7. Rückkehrausweise

Derzeit evaluierte Bereiche
1. Gleichbehandlung auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit
2. Verordnung (EU) Nr. 258/2012 über die Ausfuhr von Feuerwaffen
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Priorität Nr. 8

VEREINFACHUNG UND LASTENABBAU FÜR EINE NEUE 
MIGRATIONSPOLITIK

Julian King, Kommissar für die Sicherheitsunion:
„Das Schengener Informationssystem ist von zentraler Bedeutung für die innere 
Sicherheit Europas. Die heutigen Maßnahmen bieten uns entscheidende technische 
und operative Verbesserungen, sodass es leichter ist, gefährliche Personen zu 
entdecken und zu identifizieren, die uns Schaden zufügen möchten. Sie verbessern 
zudem die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten und mit einschlägigen Stellen der EU. Es bleibt jedoch noch mehr zu 
tun: Das SIS ist nur so gut wie die Daten, die in das System eingegeben werden.“

In ihrer Migrationsagenda hat die Europäische 
Kommission das europäische Vorgehen dargelegt. So 
werden innen- und außenpolitische Maßnahmen unter 
optimalem Einsatz von EU-Agenturen und -Instrumenten 
miteinander verbunden. Dabei sind alle Akteure 
gefordert: EU-Länder und -Einrichtungen, internationale 
Organisationen, die Zivilgesellschaft sowie lokale 
Behörden und Drittländer.

Für den Abbau vermeidbarer Kosten sowie größtmögliche 
regulatorische Wirksamkeit und Effizienz hat die 
Kommission seit 2015 im Rahmen von REFIT zwölf 
Vorschläge eingebracht; zehn davon stehen kurz vor 
der Annahme durch den Gesetzgeber. Für 2018 ist eine 
Initiative geplant, und ein Bereich wird derzeit evaluiert.
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Ergebnisse und Leistungen – Beispiele
•  Das Schengener Informationssystem: Auf der 

Grundlage einer Evaluierung hat die Kommission 
im Jahr 2016 drei Vorschläge zur Verbesserung 
der operativen Leistungsfähigkeit und der Effizienz 
des Systems vorgelegt. Durch einen besseren 
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten 
soll in den teilnehmenden Ländern der 
Verwaltungsaufwand für Strafvollstreckungsbeamte 
und Grenzbeamte verringert werden.

•  Gemeinsames Europäisches Asylsystem: Im Jahr 
2016 legte die Kommission sieben Vorschläge 
vor, durch die das europäische Asylsystem auf der 
Grundlage gemeinsamer, harmonisierter Regeln, die 
mit den Schutznormen der Genfer Konvention und 
den Grundrechtekatalogen voll im Einklang stehen, 
solider, kohärenter und integrierter gestaltet werden 
soll. Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen 
die Asylverfahren schneller, einfacher und wirksamer 
werden. Dies dürfte den Antragstellern und den 
Mitgliedstaaten zugutekommen und zu Einsparungen 
bei der Aufnahme und den Verwaltungskosten führen.

Laufende Arbeiten – Beispiele
•  Visa-Informationssystem (VIS): In den kommenden 

Monaten wird die Kommission Verbesserungen 
des Visa-Informationssystems vorschlagen, die 
den jüngsten politischen Maßnahmen sowie den 
rechtlichen und faktischen Entwicklungen in Bezug 
auf Visa und Grenzübertritt Rechnung tragen und 
eine angemessene Umsetzung der Ziele des VIS 
ermöglichen.

•  Legale Migration: Derzeit bewertet die Kommission, 
inwieweit bestehende Richtlinien im Bereich der 
legalen Migration zur Erreichung der Ziele der 
diesbezüglichen politischen Maßnahmen beigetragen 
haben. Dabei prüft sie auch, ob möglicherweise 
Überschneidungen, Lücken oder Unstimmigkeiten 
vorliegen oder bestimmte Maßnahmen veraltet sind. 
Die Ergebnisse dieser Evaluierung werden 2018 
vorgestellt und die Grundlage für die Vereinfachung 
und Straffung des aktuellen EU-Rahmens in diesem 
Bereich bilden.

13

REFIT-Initiativen

1 derzeit evaluierter 
Bereich 

10 von der Kommission vorgeschlagene, 
im Gesetzgebungsverfahren befindliche 
Initiativen

1 vom Gesetzgeber verabschiedete 
Initiative

1 von der Kommission 
geplante Initiative
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Übersicht über die REFIT-Initiativen der gegenwärtigen Kommission im 
Bereich der Priorität Nr. 8

Vom Gesetzgeber angenommene Initiativen
1. Kodifizierung des Schengener Grenzkodexes

Von der Kommission vorgeschlagene, noch im Gesetzgebungsverfahren befindliche Initiativen
1. Schengener Informationssystem – Rückkehr/Rückführung illegal aufhältiger 

Drittstaatsangehöriger
2. Schengener Informationssystem – Grenzkontrollen
3. Schengener Informationssystem – polizeiliche Zusammenarbeit und justizielle Zusammenarbeit 

in Strafsachen
4. Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung 

des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig 
ist (Neufassung) – Asylpaket

5. Vorschlag für eine Verordnung über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich 
von Fingerabdruckdaten zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) 
Nr. 604/2013 – Asylpaket

6. Vorschlag für eine Verordnung über die Asylagentur der Europäischen Union – Asylpaket
7. Vorschlag für eine Verordnung zur Einführung eines gemeinsamen Verfahrens in der Union und 

zur Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU – Asylpaket
8. Vorschlag für eine Verordnung über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen 

oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen 
einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und 
für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes – Asylpaket

9. Vorschlag für eine Richtlinie zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die 
internationalen Schutz beantragen (Neufassung) – Asylpaket

10. Vorschlag für eine Verordnung zur Schaffung eines Neuansiedlungsrahmens der Union – 
Asylpaket

Von der Kommission geplante Initiativen
1. Überarbeitung des Visa-Informationssystems (VIS)

Derzeit evaluierte Bereiche
1. Evaluierung im Bereich der legalen Zuwanderung
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Priorität Nr. 10

VEREINFACHUNG UND LASTENABBAU FÜR EINE 
UNION DES DEMOKRATISCHEN WANDELS

Frans Timmermans, Erster Vizepräsident der Kommission, zur Vereinfachung der Meldepflichten im 
Bereich Umwelt:

„Mit diesem Aktionsplan sollen die Meldepflichten im Bereich Umwelt 
vereinfacht und die Bürgerinnen und Bürger besser informiert werden. Dies ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie wir mit einer besseren Rechtsetzung unsere hohen 
Umweltstandards aufrechterhalten und unsere fundierten strategischen Ziele 
erreichen können.“

Ergebnisse und Leistungen – Beispiele
Die Kommission hat im Jahr 2017 die Richtlinien und das 
Instrumentarium für eine bessere Rechtsetzung in diesem 
gesamten Bereich umfangreich aktualisiert.5 Wenngleich 
dadurch insbesondere die Rechtsetzung der Kommission 
verbessert werden soll, profitieren auch das Europäische 
Parlament, der Rat, die Mitgliedstaaten und Interessenträger 
davon. Bei der Überarbeitung des Instrumentariums wurde 
zwei Stellungnahmen der REFIT-Plattform zu Konsultationen 
mit Interessenträgern und zur Standardisierung Rechnung 
getragen.

Die Kommission hat am 13. September einen Vorschlag 
über die Europäische Bürgerinitiative angenommen, 
durch den dieses Verfahren noch weiter vereinfacht 
werden soll. Der Vorschlag baut auf den Erkenntnissen 
auf, die seit Inkrafttreten der Verordnung vor fünf 
Jahren gewonnen wurden, sowie auf einer öffentlichen 
Konsultation, Feedback vonseiten anderer Einrichtungen 
und einer Stellungnahme der REFIT-Plattform. In diesem 
Bereich hat die Kommission vier Initiativen auf den Weg 
gebracht; eine davon steht kurz vor der Annahme durch 
den Gesetzgeber.

5 https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_de

https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_de
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Laufende Arbeiten – Beispiele
Die Kommission hat auf der Grundlage einer Evaluierung 
zu Meldepflichten im Bereich Umwelt einen Aktionsplan 
ausgearbeitet und wird die Anforderungen im Jahr 2018 
weiter straffen.

Im Hinblick auf die Einhaltung der Umweltvorschriften 
wird die Kommission bis Ende 2017 einen Aktionsplan 
vorlegen, der es den nationalen Behörden erleichtern soll, 
bestimmte Schwierigkeiten zu bewältigen.

REFIT-Initiativen

1 von der Kommission vorgeschlagene, 
im Gesetzgebungsverfahren befindliche 
Initiativen

1 von der Kommission 
verabschiedete Initiative

2 von der Kommission 
geplante Initiativen
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Der vollständige REFIT-Anzeiger ist abrufbar unter: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-
existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_en

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_en
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